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Wahlen für die Verbandsversammlung des Wasserverbandes 
Gersprenzgebiet 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
 

Für die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Gersprenzgebiet  
wird als Mitglied gewählt: 
 

        
 

 
Für die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Gersprenzgebiet wird als 
stellvertretendes Mitglied gewählt: 

 
        

 
 

 Abteilung 910 
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Datum: 10.04.2026 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Abstimmung 

Stadtverordnetenversammlung 23.04.2026 Entscheidung  



-2- 

 
Begründung: 
 

Für die Verbandsversammlung im Wasserverband Gersprenzgebiet ist gem. § 9 Abs. 1 der 
Satzung des Wasserverbandes Gersprenzgebiet ein Mitglied und ein stellvertretendes 

Mitglied zu wählen bzw. zu bestimmen.  
Die Mitglieder der Verbandsversammlung sowie deren Ersatzleute sind laut § 9 Abs. 3 der 
Satzung des Wasserverbandes Gersprenzgebiet zur Zeit ihrer Bestellung Beamte/innen, 

Angestellte, sonstige Bedienstete oder Mandatsträger/innen eines Verbandsmitgliedes.  
 

Ist nur eine Position zu besetzen, erfolgt die Wahl nach dem Mehrheitsprinzip (§ 55 Abs. 5 
HGO). Gewählt ist die Person, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhält. Stimmenthaltungen sind ungültige Stimmen. 

Wenn niemand widerspricht, können diese Wahlen per Akklamation erfolgen. 
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